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Bebauungsplan Nr. 101
"Dresdner Straße / Glashüttenstraße"

Planbezeichnung: Teil A Planzeichnung
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Baugrenze

Mischgebiet nach § 6 BauNVO

Teil A: Planzeichnung

I. Planungsrechtliche Festsetzungen (§ 9 BauGB)

1. Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

3. Baugrenzen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB)

2. Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr.1 BauGB)
Mi1

0,6

Art der baulichen
Nutzung

Grundflächenzahl
(GRZ)

Art der baulichen Nutzung: Mi1 = Mischgebiet 1
Grundflächenzahl: GRZ 0,6 = Flächenanteil des Grundstücks, der max. überbaut werden darf, hier : 60%
Dachform: SD = Satteldach

WD = Walmdach
FD = Flachdach

4. Verkehrsflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplanes (§ 9 Abs. 7 BauGB)

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung

II. Hinweise

Bemaßung in m

Flurstücksgrenze

Flurstücksnummer

Nutzungsschablone

Erhaltung von Bäumen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25b BauGB)

FD

Höhe
14,00

Höhe
max. Höhe

Dachform

Bebauungsplan Nr. 101 "Dresdner Straße / Glashüttenstraße", Teil A Planzeichnung

Vermessung: Vermessungsbüro Hering
Lohmener Straße 14a
01796 Pirna

Einfahrtsbereich

5. Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und
Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB i. V.m. § 44 BNatSchG)

Fledermausturm

Vogelnistkästen

6. Anpflanzung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen (§ 9 Abs. 1 Nr.
25 BauGB)

F

V

1.5 Verkehrsflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)
1.5.1 An der Zufahrt zur B 172 am Mischgebiet MI2 darf nur rechtsein- und ausgefahren werden.

1.5.2 Die erforderlichen Sichtfelder an den Grundstückszufahrten entlang der Dresdner Straße und der Glashüttenstraße sind gemäß den einschlägigen
Anforderungen der Straßenplanung herzustellen und von Sichthindernissen frei zu halten.

1.5.3 Die innere Verkehrserschließung der Mischgebiete MI1 bis MI3 erfolgt als private Straßen.

1.5.4 Die inneren privaten Verkehrsflächen (Zufahrten und Parkplätze) sind so auszubilden, dass sie entsprechend der einschlägigen Vorschriften als
Zufahrten sowie Aufstell- und Bewegungsflächen für die Feuerwehr und für Rettungsdienste dienen können. Zu- oder Durchfahrten für die
Feuerwehr, Aufstell- und Bewegungsflächen sind so zu befestigen, dass sie von Feuerwehrfahrzeugen mit einem Gesamtgewicht bis zu 16
Tonnen befahren werden können.

1.5.5 Pkw-Stellplätze sind vollständig in ausreichender Anzahl auf den privaten Grundstücksflächen nachzuweisen, wobei auch ein Parkhaus zulässig
ist. Der Nachweis der erforderlichen Anzahl von Stellplätzen erfolgt im Rahmen der Bauantragstellung. Oberirdische Pkw-Stellplätze außerhalb
von Parkhäusern erhalten eine wasserdurchlässige Befestigung, sofern der Nachweis erbracht werden kann, dass keine schädlichen
Bodenverunreinigungen am Standort vorliegen.

1.6 Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (§ 9 Abs. 1
Nr. 24 BauGB)
1.6.1 Außenlärmpegel: Zum Schutz vor schädlichen Umweltwirkungen durch Geräuschimmissionen müssen die Außenbauteile von schutzbedürftigen

Räumen nach DIN 4109 (Aufenthaltsräume in Wohnungen, Büroräume, Übernachtungsräume in Beherbergungsstätten) an den im Beiplan 1 (aus
Schalltechnischem Gutachten, ABD 44037-01/23) gekennzeichneten Fassaden entsprechend der maßgeblichen Außenlärmpegel bzw.
Lärmpegelbereiche nach DIN 4109 (Schallschutz im Hochbau) ausgeführt werden.

1.6.2 Lüftungseinrichtungen: Alle Schlafräume sind mit vom Öffnen der Fenster unabhängigen Lüftungseinrichtungen mit dem erforderlichen
Bauschalldämm-Maß auszustatten. Die Lüftungseinrichtungen dürfen die aus den festgesetzten Lärmpegelbereichen resultierende
Schalldämmung der Gebäudehülle nicht mindern.

1.6.3 Im Gebiet MI 1 dürfen in den im Beiplan 1 dargestellten Bereichen mit Richtwertüberschreitung > 60 dB (A) keine schutzbedürftigen Wohn-,
Schlaf- und Arbeitsräume angeordnet werden, sofern diese über zu öffnende Fenster an den betroffenen Fassaden verfügen.

1.6.4 Für nicht-schutzbedürftige Nebenräume oder sonstige Nutzungen bestehen keinerlei Einschränkungen.

1.7 Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB i.V.m. § 44
BNatSchG)
1.7.1 Beim Anlegen von Baugruben und allen anfallenden Arbeiten sind Fallen für Kleintiere, Amphibien und Vögel zu vermieden.
1.7.2 Eine nächtliche Beleuchtung der Baustelle ist aus artenschutzrechtlichen Gründen zwischen März und Oktober von Sonnenuntergang bis

Sonnenaufgang zu unterlassen.
1.7.3 Außerhalb von Gebäuden sind bei der Beleuchtung von Verkehrs- und Freiflächen insek-tenschonende und fledermausgerechte

Beleuchtungsmittel einzusetzen. Das Beleuchtungsniveau ist auf das funktional notwendige Mindestmaß zu begrenzen. Die Lampenstandorte sind
so zu wählen, dass angrenzende Bäume und Gehölzflächen nicht ausgeleuchtet werden. Es sind Leuchtmittel einzusetzen, bei denen der
Ultraviolett- und Blauanteil im Lichtspektrum möglichst gering ist.

1.7.5 Die Fällung bzw. Rodung von Gehölzen ist im naturschutzrechtlich zulässigen Zeitraum vom 01.10. bis zum 28.02. durchzuführen, gemäß § 39
Abs. 5 Nr. 2 BNatSchG. Ist eine Fällung von Gehölzen außerhalb dieses Zeitraumes nicht vermeidbar, so ist im Rahmen einer ökologischen
Baubegleitung durch eine sachverständige Person sicher zu stellen, dass keine Brutstätten geschützter Vogelarten geschädigt werden. Auch der
Abbruch der Gartenlauben ist aus artenschutzrechtlichen Gründen in diesem Zeitraum durchzuführen.

1.7.6 Vor den Rodungs- und Abbrucharbeiten ist eine Kontrolle auf Besatz mit geschützten Arten durch einen Sachverständigen im Rahmen einer
Ökologischen Baubegleitung durchzuführen. Die Ergebnisse sind zu dokumentieren und der Naturschutzbehörde zu übergeben.

1.7.7 Für die Beseitigung potenzieller Sommerquartiere von Fledermäusen sind im Plangebiet vor der Beseitigung der Gebäude und Bäume 5
Fledermaus-Ersatzquartiere in Abstimmung mit der Naturschutzbehörde an zwei Fledermaustürmen anzubringen (z.B. Hasselfeldt
Universal-Sommerquartier).

1.7.8 Als weitere vorgezogene artenschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahme sind im Plangebiet vor der Beseitigung von Gebäuden und Gehölzen in
mindestens 3 m Höhe insgesamt 8 Halbhöhlenbrüterkästen, 4 Höhlenbrüterkästen und 2 Sperlingskoloniekästen anzubringen. Die Anbringung der
Ersatznistkästen erfolgt an vorhandenen zu erhaltenden Bäumen oder an einem Vogel- und Fledermausturm. Die genauen Standorte der
Ersatznistkästen werden mit der Naturschutzbehörde abgestimmt.

1.7.9 Die auf den Flurstücken 1131/7 und 1417/11 betroffene, festgesetzte naturschutzrechtliche Ausgleichsfläche des Lasuv bzw. die gesetzlich
geschützte Biotopfläche (1.478m²) wird durch die Anlage einer gleichartigen Flachlandmähwiese auf dem Flurstück 663/1 der Gemarkung
Pratzschwitz in doppelter Größe wie die Eingriffsfläche (2.956m²) ausgeglichen. Das Flurstück 663/1 ist Eigentum der
Stadtentwicklungsgesellschaft Pirna mbH. Die Ausgleichsfläche auf Flurstück 663/1 befindet sich im unmittelbaren räumlichen Zusammenhang mit
der gleichartigen Ökokontomaßnahme „Grünlandentwicklung Pirnaer Elbwiesen“. Eine entsprechende vertragliche Regelung zum Ausgleich des in
Anspruch genommenen gesetzlich geschützten Biotops ist der Naturschutzbehörde bis zum Satzungsbeschluss nachzuweisen. Die
Ausgleichsfläche ist mit zertifiziertem Regiosaatgut für extensives Grünland der Elbaue anzusäen. Die Fläche ist in der Folge extensiv zu pflegen
und darf nicht gedüngt werden. Die erste Mahd darf nicht vor dem 15. Juli erfolgen.

1.8 Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB)
1.8.1 Die in der Planzeichnung, Teil A des Bebauungsplanes, zum Erhalt festgesetzten Einzelbäume sind während der Bauphase wirksam zu schützen

und dauerhaft zu erhalten.

1.8.2 Für die beseitigten Bäume ist ein Ausgleich nach der Gehölzschutzsatzung der Stadt Pirna vorzusehen. Dafür sind Bäume der Pflanzliste 1 zu
verwenden. Pflanzmaterial: Dreimal verpflanzte Hochstämme, mit Ballen, mindestens 14-16 cm Stammumfang. Es ist eine dreijährige
Herstellungs- und Entwicklungspflege vorzusehen.

1.8.3 Auf jedem Grundstück sind je angefangene 200m² nicht überbaute Grundstücksfläche mindestens 5 Sträucher aus Pflanzliste 2 zu pflanzen.
Pflanzmaterial: Zweimal verpflanzte Sträucher, Höhe 60-100 cm.

1.8.4 Die nicht überbauten Grundstücksflächen sind zu mindestens 50% mit einer artenreichen Regiosaatgutmischung zu begrünen und in der Folge
extensiv zu pflegen, d.h. maximal zweimalige Mahd pro Jahr. Soweit Grundstücksflächen bereits begrünt sind, ist die Begrünung zu erhalten und
in die extensive Pflege einzubeziehen.

1.8.5 Bei Anpflanzungen von Bäumen und Sträuchern ist zu unterirdischen Leitungen in der Regel ein seitlicher Abstand von mind. 2,50 m einzuhalten.
Sollten die Mindestabstände im Einzelfall nicht einhaltbar sein, so ist in Abstimmung mit dem jeweiligen Ver- und Entsorgungsträger ggf. ein
Schutz der Leitung zu vereinbaren.

1.8.6 Die grünordnerischen Maßnahmen sind spätestens mit Beginn der nächsten Pflanzperiode nach Baufertigstellung in den jeweiligen
Bauabschnitten abzuschließen.

1.8.7 Pflanzlisten:

Pflanzliste 1:  Bäume
Acer campestre - Feld-Ahorn
Acer pseudoplatanus - Spitz-Ahorn
Betula pendula - Hänge-Birke
Carpinus betulus - Hainbuche
Corylus colurna - Baumhasel
Frangula alnus - Faulbaum
Gleditsia triacanthos - Amerikanische Gleditschie
Liquidambar styraciflua - Amberbaum
Malus sylvestris - Wild-Apfel
Ostrya carpinifolia - Hopfenbuche
Prunus avium - Vogelkirsche
Pyrus pyraster - Wild-Birne
Sorbus aucuparia - Eberesche
Sorbus aria - Echte Mehlbeere
Sorbus intermedia - Schwedische Mehlbeere
Sorbus torminalis - Elsbeere
Tilia cordata  - Winter-Linde
Tilia tomentosa - Silber-Linde
Ulmus resista - Resista-Ulme

2. Bauordnungsrechtliche Festsetzungen (§ 9 Abs. 4 BauGB)
2.1 Gestaltung der nicht überbaubaren Grundstücksflächen
2.1.1 Die Befestigungen der Zufahrten und Stellplätze sind mit wasserdurchlässigen Belägen (z. B. Natursteinpflaster mit breiten Rasenfugen,

Ökopflaster, Rasengittersteine) auszuführen. Nicht überbaute private Grundstücksflächen sind zu begrünen oder gärtnerisch zu nutzen. Die
Flächen sind dauerhaft zu unterhalten.

2.2 Äußere Gestaltung baulicher Anlagen (§ 89 Abs. 1 Nr. 1 SächsBO)
2.2.1 Signal- und Leuchtfarben an den Fassaden sind unzulässig.

2.2.2 Es sind helle Materialien für Dachflächen und Flächenbefestigungen zu verwenden.

2.2.3 Anlagen zur Nutzung solarer Strahlungsenergie sind zulässig.

2.2.4 Dächer sind mindestens mit einem Anteil von 30% der Dachflächen ohne Abzug von Flächen für technische Anlagen nach Pflanzliste 3 extensiv
zu begrünen. Die Substratschicht beträgt mindestens 10cm. Statt einer Dachbegrünung ist eine Fassadenbegrünung mit geeigneten Kletter- und
Rankpflanzen nach Pflanzliste 4 in gleichem Umfang der Dachbegrünung zulässig.

Pflanzliste 3:  Arten für Dachbegrünung
Allium schoenoprassum - Schnittlauch
Dianthus carthusianorum - Karthäuser-Nelke
Festuca ovinia - Schaf-Schwingel
Hieracium pilosella - Kleines Habichtskraut
Melica ciliata - Wimper-Perlgras
Origanum vulgare - Wilder Majoran
Pheleum phleoides - Steppen-Lieschgras
Potentilla argentea - Silber-Fingerkraut
Sedum spec. - verschiedene Sedum-Arten
Silene vulgaris - Gemeines Leinkraut
Thymus serpyllum - Sand-Thymian

2.3 Einfriedungen (§ 89 Abs. 1 Nr. 1 SächsBO)
2.3.1 Einfriedungen dürfen eine maximale Höhe von 2,00 m nicht überschreiten.

2.3.2 Einfriedungen sind so zu gestalten, dass sie für bodengebundene Kleintiere keine Barrierewirkung entfalten.

2.4 Ver- und Entsorgung
2.4.1 Die Abwasserentsorgung ist im Trennsystem vorzusehen.

2.4.2 Das von Dachflächen ablaufende Niederschlagswasser ist auf den privaten Grundstücken durch geeignete Anlagen zurückzuhalten und zu
versickern, falls eine Versickerungsfähigkeit gegeben ist und dadurch keine Gefährdung des Grundwassers erfolgt. Dies ist im
Bauantragsverfahren standortbezogen nachzuweisen. Soweit auf Flächen im Plangebiet keine oder keine vollständige Versickerung möglich ist,
kann das Niederschlagswasser vollständig in den Mischwasserkanal in der Dresdner Straße eingeleitet werden.

3. Hinweise
3.1 Archäologie
3.1.1 Bei den Erschließungs- und Bauarbeiten ist auf eine denkmalgerechte Ausführung zu achten. Gegebenenfalls auftretende archäologische

Befunde und Funde sind sachgerecht auszugraben und zu dokumentieren.

3.1.2 Nach § 14 SächsDSchG bedarf der Genehmigung der Denkmalschutzbehörde, wer Erdarbeiten etc. an einer Stelle ausführen will, von der
bekannt oder den Umständen nach zu vermuten ist, dass sich dort Kulturdenkmale bzw. Bodendenkmale befinden.

3.2 Gehölzschutz
3.2.1 Die Baumschutzsatzung der Stadt Pirna in der ab 21. Oktober 2021 geltenden Fassung ist zu beachten.

3.3 Bodenschutz
3.3.1 Bei der Durchführung von Baumaßnahmen sind schädliche Bodenveränderungen abzuwehren und es ist Vorsorge zu treffen gegen nachteilige

Einwirkungen auf den Boden.

3.3.2 Die Wiederverwendung der im Rahmen der geplanten Bauvorhaben auszubauenden Bodenmaterialien vor Ort ist auf Grundlage der geltenden
Regelungen durchzuführen. Bodenaushub ist grundsätzlich getrennt nach Bodenart zu erfassen, zwischenzulagern und einer Wiederverwendung
möglichst am Ort zuzuführen. Überschüssiger Bodenaushub ist vorrangig einer Verwertung zuzuführen. Baubetriebliche Bodenbelastungen (z. B.
Verdichtungen, Erosionen, Eintrag von Fremdstoffen, im Rahmen der temporären Baustelleneinrichtungen und Lagerflächen) sind auf das den
Umständen entsprechend notwendige Ausmaß zu beschränken sowie nach Abschluss der Baumaßnahme zu beseitigen.

3.4 Geologie
3.4.1 Es besteht eine Bohranzeige- und Bohrergebnismitteilungspflicht gegenüber dem Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie.

3.5 Natürliche Radioaktivität
3.5.1 Das Plangebiet liegt nach bisherigen Kenntnissen in einem Gebiet, in dem erhöhte Radonkonzentrationen in der Bodenluft wahrscheinlich kaum

auftreten.

Weitere im Beteiligungsverfahren geäußerte Hinweise sind in die Begründung eingearbeitet worden.

Verfahrensvermerke (§ 13 a BauGB)

Der Bebauungsplan Nr. 101 „Dresdner Straße / Glashüttenstraße“ wurde auf der Grundlage des § 13 a Baugesetzbuch (BauGB) erarbeitet.

Vermerk über die Übereinstimmung des Katasterbestandes

Die Darstellung der Flurstücksgrenzen und Flurstücksnummern im Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 101 „Dresdner
Straße / Glashüttenstraße“ entspricht dem katastermäßigen Bestand vom ………………….… und gilt nur für Übersichtszwecke. Rechtsansprüche können
aus der Darstellung nicht abgeleitet werden.

Pirna, Vermessundsamt

Vermerk über den Aufstellungsbeschluss

Der Stadtrat der Stadt Pirna hat am …………………… die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 101 „Dresdner Straße / Glashüttenstraße“ gemäß
§ 2 Abs. 1 BauGB beschlossen.
Der Aufstellungsbeschluss wurde gemäß § 2 Abs. 1 BauGB am ……..………… ortsüblich im "Pirnaer Anzeiger" Nr. ………….….. bekannt gemacht.

Pirna, Oberbürgermeister

Vermerk über die Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung zum Entwurf

Der Stadtentwicklungsausschuss der Stadt Pirna hat am …………………… den Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 101 „Dresdner
Straße / Glashüttenstraße“ beschlossen und die dazugehörige Begründung gebilligt sowie die Beteiligung der Öffentlichkeit und die Beteiligung der
Behörden gemäß § 13 a Abs. 2 i.V.m. § 13 Abs. 2 BauGB bestimmt.

Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 101 „Dresdner Straße / Glashüttenstraße“ wurde gemäß § 13 a Abs. 2 i. V. m. § 13 Abs. 2 BauGB
vom …………….…… bis einschließlich …………..…… öffentlich ausgelegt.
Ort und Zeit der Auslegung wurden am ………………… ortsüblich im "Pirnaer Anzeiger“ Nr. .……..…….. bekannt gemacht. Der Hinweis, dass
Anregungen nur während der Auslegungsfrist vorgebracht werden können wurde ebenfalls bekannt gemacht.

Der Inhalt der ortsüblichen Bekanntmachung sowie die zu veröffentlichenden Unterlagen wurden gemäß § 3 Abs. 2 BauGB zusätzlich in das Internet
(www.pirna.de sowie gis.pirna.de) eingestellt und über ein zentrales Internetportal des Landes (www.bauleitplanung.sachsen.de) zugänglich gemacht.

Mit Schreiben vom ……………….… wurden die von der Planung berührten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange dem. § 13 a
Abs. 2 i.V.m. § 13 Abs. 2 BauGB sowie die benachbarten Gemeinden um Abgabe einer Stellungnahme bis ………….……… gebeten.

Sie wurden gemäß § 3 Abs. 2 BauGB von der Auslegung benachrichtigt.

Pirna, Oberbürgermeister

Abwägungsvermerk

Der Stadtrat der Stadt Pirna hat die während des Beteiligungsverfahrens abgegebenen Stellungnahmen der Öffentlichkeit sowie die Stellungnahmen der
von der Planung berührten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange und Nachbargemeinden geprüft und am ………..……….… über sie
bestimmt.

Das Ergebnis wurde den Absendern mit Schreiben vom ………………….… mitgeteilt.

Pirna, Oberbürgermeister

Vermerk über den Satzungsbeschluss

Der Stadtrat der Stadt Pirna hat am ………..………… den Bebauungsplan Nr. 101 „Dresdner Straße / Glashüttenstraße“ gemäß § 10 Abs. 1 BauGB als
Satzung beschlossen und die dazugehörige Begründung gebilligt.

Pirna, Oberbürgermeister

Pflanzliste 2:  Sträucher
Amelanchier x lamarckii - Kupfer Felsenbirne
Berberis thunbergii - Thunberg-Berberitze
Carpinus betulus - Hainbuche
Cornus mas - Kornelkirsche
Cornus sanguinea - Roter Hartriegel
Corylus avellana - Gewöhnliche Hasel
Deutzia gracilis - Zierliche Deutzie
Kolkwitzia amabilis - Kolkwitzie
Lonicera xylosteum - Rote Heckenkirsche
Prunus spec. - Prunus in versch. Arten
Prunus mahaleb - Steinweichsel
Ribes alpinum - Alpenjohannisbeere
Sambucus nigra - Schwarzer Holunder
Spiraea spec. - Spieren - Arten
Syringa vulgaris - Flieder in versch. Sorten
Viburnum lantana - Wolliger Schneeball
Viburnum opulus - Gemeiner Schneeball

Pflanzliste 4:  Kletter- und Rankpflanzen für Fassadenbegrünung
Selbstklimmer:
Campsis tagliabuana - Trompetenblume
Euonymus fortunei - Spindelstrauch
Hedera helix - Efeu
Hydrangea petiolaris - Kletterhortensie
Parthenocissus tricuspidata - Wilder Wein
Gerüstkletterpflanzen:
Akebia quinata - Akebie
Aristolochia tomentosa - Pfeifenwinde
Clematis montana - Waldrebe
Lonicera caprifolia - Jelängerjelieber
Rosa spec. In Sorten - Kletterrosen
Vitis vinifera - Echter Wein
Wisteria floribunda - Blauregen

Teil B: Textliche Festsetzungen
1. Planungsrechtliche Festsetzungen (§ 9 BauGB)
1.1 Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)
1.1.1 Das Plangebiet wird als Mischgebiet gemäß § 6 BauNVO festgesetzt.
1.1.2 Im Mischgebiet sind Wohngebäude, Geschäfts- und Bürogebäude, sonstige nicht störende Gewerbebetriebe, Anlagen für kirchliche, kulturelle,

soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke, Schank- und Speisewirtschaften sowie Betriebe des Beherbergungsgewerbes zulässig.

1.1.3 Nicht zugelassen sind Gartenbaubetriebe, Tankstellen und Vergnügungsstätten im Sinne des § 4a Abs. 3 Nr. 2 und 3 BauNVO.

1.2 Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 und 3 BauGB)
1.2.1 Für das zulässige Maß der baulichen Nutzung gelten die entsprechenden Einträge mit Nutzungsschablonen in der Planzeichnung, Teil A des

Bebauungsplanes.

1.2.2 Die in den Nutzungsschablonen eingetragenen Werte sind als Höchstgrenzen zu betrachten. Die festgesetzte maximal zulässige Höhe baulicher
Anlagen bezieht sich auf die durchschnittliche Geländehöhe von 119,7 m gemäß Höhenreferenzsystem DHHN2016.

1.3 Steuerung des Einzelhandels (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)
1.3.1 Im festgesetzten Mischgebiet MI wird die allgemeine Zulässigkeit von Einzelhandelsbetrieben im Sinne des § 6 Abs.2 Nr.3 BauNVO

ausgeschlossen. Dies gilt nicht für Einzelhandelsbetriebe mit einem gemäß der festgesetzten Sortimentsliste nicht zentrenrelevanten
Kernsortiment.

1.3.2 Einzelhandelsbetriebe mit einem nicht zentrenrelevanten Kernsortiment dürfen auf maximal 10 % ihrer Verkaufsfläche zentrenrelevante
Sortimente gemäß der festgesetzten Sortimentsliste als Randsortiment anbieten.

1.3.3 Im festgesetzten Mischgebiet MI können Einzelhandelsbetriebe mit einem nahversorgungsrelevanten Kernsortiment, die der Versorgung des
Gebietes dienen, ausnahmsweise zugelassen werden. Diese Betriebe dürfen auf maximal 10 % ihrer Verkaufsfläche auch sonstige
zentrenrelevante Sortimente gemäß der festgesetzten Sortimentsliste als Randsortiment anbieten. Nicht zentrenrelevante Randsortimente sind
uneingeschränkt zulässig.

1.3.4 Die Bestimmungen 1.3.1, 1.3.2 und 1.3.3 gelten nicht für Kioske und Backshops. Diese kleinen Betriebe sind allgemein zulässig.

1.3.5 Im festgesetzten Mischgebiet MI können an den Endverbraucher gerichtete Verkaufsstätten von sonstigen Gewerbebetrieben (einschließlich
Handwerksbetrieben) mit zentrenrelevanten Sortimenten gemäß der festgesetzten Sortimentsliste ausnahmsweise zugelassen werden, wenn sie
in einem unmittelbaren räumlichen und funktionalen Zusammenhang mit dem sonstigen Gewerbebetrieb stehen und deren Summe an Verkaufs-
und Ausstellungsfläche nur einen untergeordneten Teil der Geschossfläche des sonstigen Gewerbebetriebs einnimmt.

1.4 Bauweise und überbaubare Grundstücksfläche (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB)
1.4.1 Es gilt die Festsetzung der Baugrenzen in der Planzeichnung, Teil A des Bebauungsplanes.

1.4.2 Es wird eine abweichende Bauweise festgesetzt: Die Gebäude dürfen in Länge und Breite 50 m überschreiten. Die Gebäudelänge wird jedoch auf
maximal 93,60 m begrenzt.

1.4.3 Die zu öffentlichen Verkehrsflächen ausgerichteten Fassaden von Gebäuden mit einer Länge von > 50 m sind vertikal zu gliedern, z.B. durch Vor-
und Rücksprünge.

1.4.4 Der seitliche Grenzabstand nach § 6 SächsBO ist einzuhalten.

1.4.5 Nebenanlagen im Sinne von §§ 12 und 14 BauNVO sind inner- und außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen zulässig.

Genehmigungsvermerk

Der Bebauungsplan Nr. 101 „Dresdner Straße / Glashüttenstraße“ bedurfte nicht der Genehmigung durch die obere Verwaltungsbehörde.

Pirna, Oberbürgermeister

Vermerk über die Ausfertigung der Satzung

Die Satzung des Bebauungsplanes Nr. 101 „Dresdner Straße / Glashüttenstraße“ wird hiermit ausgefertigt.

Pirna, Oberbürgermeister

Vermerk über die Bekanntmachung

Die Satzung wurde am ………..………… ortsüblich im "Pirnaer Anzeiger" Nr. ………..………  bekannt gemacht. Dabei wurde auf die Stelle verwiesen, bei
der der Bebauungsplan einschließlich Begründung und zusammenfassender Erklärung von jedermann eingesehen werden kann. In der Bekanntmachung
wurde auf § 215 BauGB und § 44 BauGB hingewiesen.
Der Bebauungsplan Nr. 101 „Dresdner Straße / Glashüttenstraße“ tritt mit der Bekanntmachung als Satzung in Kraft.

Im Sinne des § 10 a Abs. 2 BauGB wurde der in Kraft getretene Bebauungsplan mit Begründung ergänzend in das Internet (www.pirna.de sowie
gis.pirna.de) und über ein zentrales Internetportal des Landes (www.bauleitplanung.sachsen.de) eingestellt.

Pirna, Oberbürgermeister


